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§ 8 GebG
 GebG - Gebührengesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Unter dem Ausdruck „Amtlicher Gebrauch“ wird die Verwendung einer Schrift bei einer öffentlichen Behörde, einem

Gericht, einem Amt oder einer ö entlichen Kasse zu dem Zwecke, zu dem sie ausgestellt ist, verstanden, gleichgültig,

ob sie in Urschrift oder in Abschrift beigebracht wird.

(2) Die Veranlassung einer amtlichen einfachen oder vidimierten Abschrift oder die Vidimierung einer von der Partei

selbst verfaßten Abschrift oder die Überreichung einer Schrift zur amtlichen Aufbewahrung ist kein amtlicher

Gebrauch im Sinne des Abs. 1.

In Kraft seit 20.12.1957 bis 31.12.9999
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